
 

Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses 
gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 8 Absatz 1 
Verfahrensordnung: 
Entscheidung über die Gewährung der sekundären 
Datennutzung 

Vom 6. Mai 2026 

Der Unterausschuss Qualitätssicherung hat für den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) 
gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 8 Absatz 1 Verfahrensordnung (VerfO) in seiner Sitzung am 
6. Mai 2026 den Antrag von Herrn Dr. Alan Hamy vom Universitätsklinikum Essen unter 
Berücksichtigung der Stellungnahme der beauftragten Stelle nach 8. Kapitel 1. Abschnitt § 7 
Absatz 3 VerfO geprüft und stattgebend entschieden. Die gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 10 
Absatz 2 VerfO zu veröffentlichenden Informationen sind den Anlagen 1 und 2 zu entnehmen.  

Zu diesem Beschluss ergeht ein Bescheid gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 8 Absatz 2 VerfO, der 
die Durchführung durch die jeweilige beauftragte Stelle gegenüber dem Antragsteller 
genehmigt. 

 

Berlin, den 6. Mai 2026 

 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
Unterausschuss Qualitätssicherung 

gemäß § 91 SGB V 
Die Vorsitzende 

 

Maag 



 

IQTIG — Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen 

Katharina-Heinroth-Ufer 1 10787 Berlin  |  info@iqtig.org  |  www.iqtig.org  |  (030) 58 58 26-0 

Pflichtangaben Antrag für sekundäre Datennutzung 
Antrag von Dr. Alan Hamy 
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Name, Vorname, Titel des Antragstel-
lers oder der Antragstellerin 

Hamy, Alan, Dr. med.  

Name der Institution oder 
Organisation (sofern möglich) 

Universitätsklinikum Essen- Klinik für Kinderheilkunde 
1 

Postleitzahl und Ort 45122 Essen 

E-Mail alan.hamy@uk-essen.de 

Titel und Kurzdarstellung des 
Projektes und der Fragestellung (max. 
2000 Zeichen) für die 
Veröffentlichung gemäß 8. Kapitel § 10 
VerfO 

Neonatal care practice and outcomes of extremely 
preterm infants in Germany between 2014 and 2023. 

 

Analyse der aktiven versus palliativen Therapie bei ext-
rem Frühgeborenen zwischen der 22. und 25. Schwan-
gerschaftswoche (SSW) im Zeitraum von 2014 bis 2023 
in Deutschland unter Berücksichtigung möglicher 
Komplikationen, des Outcomes, der Überlebensrate so-
wie des Entlassstatus (Entlassung nach Hause mit zu-
sätzlichem Sauerstoffbedarf, Entlassung in Pflegeein-
richtungen...). Angestrebt wird die Erhebung 
verlässlicher nationaler Daten, um die Beratung von 
Schwangeren mot drohender Frühgeburt an der 
Grenze der Lebensfähigkeit evidenzbasiert zu unter-
stützen. 

 

 

Anlage 1 zum Beschluss



Anlage 2 zum Beschluss
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